
Nach der Wahl 

 

Wie setzt sich das Parlament zusammen? 

Im Europäischen Parlament arbeiten die Abgeordneten in Fraktionen zusammen, die ihrer 
politischen Ausrichtung entsprechen. Die Fraktionen setzen sich zusammen aus den 
Europäischen Parteien die sich wiederum zusammensetzen aus den Abgeordneten nationaler 
Parteien, sowie parteilose Abgeordnete.  

Derzeit gibt es die folgenden acht Fraktionen im Europäischen Parlament: 

• Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) (219 Abgeordnete), darunter 34 Abgeordnete 
aus CDU und CSU 

• Progressive Allianz der Sozialdemokraten (187 Abgeordnete), darunter 27 Abgeordnete aus 
der SPD 

• Europäische Konservative und Reformer (73 Abgeordnete), darunter sechs deutsche 
Abgeordnete (1 LKR, 1 Bündnis C, 4 parteilos) 

• Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (68 Abgeordnete), darunter vier deutsche 
Abgeordnete (3 FDP, 1 Freie Wähler) 

• Grüne/Europäische Freie Allianz (52 Abgeordnete), darunter 13 deutsche Abgeordnete (11 
Grüne, 1 Pirat, 1 ÖDP) 

• Vereinte Europäische Linke/ Nordische Grüne Linke (51 Abgeordnete), darunter acht 
deutsche Abgeordnete (7 Linke, 1 parteilos) 

• Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (43 Abgeordnete), darunter ein deutscher 
Abgeordneter aus der AfD 

• Europa der Nationen und der Freiheit (34 Abgeordnete), darunter ein deutscher 
Abgeordneter der Blauen Partei 

• Zwei deutsche Abgeordnete sind fraktionslos 

Berechnungsmethode: Sainte-Laguë/Schepers 

Stimmenanzahl der Partei ÷ Zuteilungsdivisor = Sitzanzahl der Partei 

Gesamtanzahl der Stimmen ÷ Gesamtanzahl der zu verteilenden Sitze (96) = vorläufiger 

Zuteilungsdivisor 


